
Deutscher Bundestag Drucksache 15/1750
15. Wahlperiode 15. 10. 2003

Beschlussempfehlung*)
des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss)

a) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
– Drucksachen 15/1502, 15/1639 –

Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2004
(Haushaltsbegleitgesetz 2004 – HBeglG 2004)

b) zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Günter Rexrodt, Jürgen Koppelin,
Otto Fricke, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 15/997 –

Regierung muss Haushaltssicherungsgesetz vorlegen

A. Problem

a) Drucksachen 15/1502 und 15/1639

Die seit fast drei Jahren anhaltende Stagnation der deutschen Wirtschaft und die
stark gestiegene Arbeitslosigkeit haben zu einer Störung des gesamtwirtschaft-
lichen Gleichgewichts und zu erheblichen Zusatzbelastungen für alle öffent-
lichen Haushalte geführt.

Der Bund ist im Finanzplanungszeitraum 2003 bis 2007 von enormen Steuer-
mindereinnahmen und Mehrausgaben für den Arbeitsmarkt betroffen. Ohne
hinreichende Konsolidierungsmaßnahmen würde die Neuverschuldung in den
nächsten Jahren kaum sinken und die Kreditobergrenze gemäß Artikel 115 des
Grundgesetzes weiterhin überschritten. Dies ist aus Verfassungsgründen und
unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit inakzeptabel.

b) Drucksache 15/997

Mit dem Antrag soll die Bundesregierung aufgefordert werden, zur Bekämp-
fung der Finanzkrise in Deutschland ein Haushaltssicherungsgesetz vorzulegen.

*) Der Bericht der Abgeordneten Steffen Kampeter, Walter Schöler, Anja Hajduk und Otto Fricke wird gesondert verteilt.
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B. Lösung

a) Drucksachen 15/1502 und 15/1639

Annahme des Entwurfs eines Haushaltsbegleitgesetzes 2004 (Haushaltsbegleit-
gesetz 2004 – HBeglG 2004), das die Änderung bzw. Neufassung folgender
Gesetze vorsieht:

Artikel

Bundessonderzahlungsgesetz (BSZG)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Änderung des Jugendschutzgesetzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Änderung des Wohnungsbau-Prämiengesetzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Änderung der Verordnung zur Durchführung des Wohnungsbau-
Prämiengesetzes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Änderung des Eigenheimzulagengesetzes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Änderung des Einkommensteuergesetzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 2000  . . . . . . .  9

Änderung des Umsatzsteuergesetzes 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Änderung des Mineralölsteuergesetzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

Änderung der Mineralölsteuer-Durchführungsverordnung  . . . . . . . . . . . . .  12

Änderung des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung
der Landwirte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

Änderung des Bundeserziehungsgeldgesetzes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

Neufassung des Bundeserziehungsgeldgesetzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Inkrafttreten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf insbesondere in folgenden
Punkten geändert bzw. ergänzt:

– Voranstellung eines Artikels 0 Änderung des Gesetzes über die Errichtung
eines Bundesamtes für Bauwesen und
Raumordnung

– Änderung des Artikels 1 des Gesetzentwurfs

– Aufhebung der Artikel 4 und 7 des Gesetzentwurfs

– Änderung der Artikel 8, 9, 11, 13 und 14 des Gesetzentwurfs.

Annahme des Gesetzentwurfs mit den Stimmen der Fraktionen SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen der
CDU/CSU und FDP

b) Drucksache 15/997

Ablehnung des Antrags mit den Stimmen der Fraktionen SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der FDP bei
Stimmenthaltung der Fraktion der CDU/CSU
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C. Alternativen

a) Drucksachen 15/1502 und 15/1639

Unveränderte Annahme oder Ablehnung des Gesetzentwurfs.

b) Drucksache 15/997

Annahme des Antrags.

D. Kosten

a) Drucksachen 15/1502 und 15/1639

Das Haushaltsbegleitgesetz 2004 hat – unter Berücksichtigung der durch den
Haushaltsausschuss beschlossenen Änderungen – folgende finanzielle Auswir-
kungen auf Bund, Länder und Gemeinden:

Eine Kompensation der steuerlichen Mindereinnahmen für Bund, Länder und
Gemeinden infolge der Einführung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende
ist im weiteren Verfahren zu finden. Die Belastungen des Bundes aus sonstigen
Änderungen des Regierungsentwurfs werden durch zusätzliche Einsparungen
im Zuge der jeweiligen Haushaltsaufstellung ausgeglichen.

Die finanziellen Auswirkungen der einzelnen Maßnahmen ergeben sich aus der
Anlage 1 zum Bericht.

b) Drucksache 15/997

Keine

Maßnahme
Gebiets-
körper-
schaft

Haushaltsentlastung (+)
bzw. -belastung (–)

– in Mio. € –

2004 2005 2006 2007

Summe Haushaltsbegleitgesetz
vor Berücksichtigung des Vorziehens
der dritten Stufe der Steuerreform

Bund 3 927 6 011 6 725 7 265

Länder 1 007 2 617 3 312 3 848

Gemeinden 299 954 1 273 1 496

Gesamt 5 233 9 582 11 310 12 609

Vorziehen der dritten Stufe der Steuerreform Bund – 7 050 374 – 182 -

Länder – 6 290 284 – 162 -

Gemeinden – 2 220 102 – 56 -

Gesamt – 15 560 760 – 400 -

Summe Haushaltsbegleitgesetz
nach Berücksichtigung des Vorziehens
der dritten Stufe der Steuerreform

Bund – 3 123 6 385 6 543 7 265

Länder – 5 283 2 901 3 150 3 848

Gemeinden – 1 921 1 056 1 217 1 496

Gesamt – 10 327 10 342 10 910 12 609
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Beschlussempfehlung

Der Bundestag wolle beschließen,

1. den Gesetzentwurf – Drucksachen 15/1502, 15/1639 – in der aus der an-
liegenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen,

2. den Antrag – Drucksache 15/997 – abzulehnen.

Berlin, den 15. Oktober 2003

Der Haushaltsausschuss

Manfred Carstens (Emstek)
Vorsitzender

Steffen Kampeter
Berichterstatter

Walter Schöler
Berichterstatter

Anja Hajduk
Berichterstatterin

Otto Fricke
Berichterstatter
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E n t w u r f
—

B e s c h l ü s s e  d e s  8 .  A u s s c h u s s e s
—

Zusammenstellung

des Entwurfs eines Haushaltsbegleitgesetzes 2004
(Haushaltsbegleitgesetz 2004 – HBeglG 2004)
– Drucksachen 15/1502, 15/1639 –
mit den Beschlüssen des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss)

Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2004
(Haushaltsbegleitgesetz 2004 – HBeglG 2004)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht

Artikel

Änderung des Gesetzes über die Errichtung eines
Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung 0

Bundessonderzahlungsgesetz (BSZG)  1

Änderung des Jugendschutzgesetzes  2

Änderung des Wohnungsbau-Prämiengesetzes  3

entfällt

Änderung des Eigenheimzulagengesetzes 4

Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes 5

entfällt

Änderung des Einkommensteuergesetzes 6

Änderung der Einkommensteuer-Durchführungs-
verordnung 2000 7

Änderung des Umsatzsteuergesetzes 1999 8

Änderung des Mineralölsteuergesetzes 9

Änderung der Mineralölsteuer-Durchführungs-
verordnung 10

Änderung des Zweiten Gesetzes über die
Krankenversicherung der Landwirte 11

Änderung des Bundeserziehungsgeldgesetzes 12

Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 13

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 14

Neufassung des Bundeserziehungsgeldgesetzes 15

Inkrafttreten 16

Artikel 0

Gesetz über die Errichtung eines Bundesamtes
für Bauwesen und Raumordnung

Das Gesetz über die Errichtung eines Bundesamtes
für Bauwesen und Raumordnung vom 15. Dezember

Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2004
(Haushaltsbegleitgesetz 2004 – HBeglG 2004)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht

Artikel

Bundessonderzahlungsgesetz (BSZG)  1

Änderung des Jugendschutzgesetzes  2

Änderung des Wohnungsbau-Prämiengesetzes  3

Änderung der Verordnung zur Durchführung
des Wohnungsbau-Prämiengesetzes  4

Änderung des Eigenheimzulagengesetzes 5

Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes 6

Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995  7

Änderung des Einkommensteuergesetzes 8

Änderung der Einkommensteuer-Durchführungs-
verordnung 2000 9

Änderung des Umsatzsteuergesetzes 1999 10

Änderung des Mineralölsteuergesetzes 11

Änderung der Mineralölsteuer-Durchführungs-
verordnung 12

Änderung des Zweiten Gesetzes über die
Krankenversicherung der Landwirte 13

Änderung des Bundeserziehungsgeldgesetzes 14

Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 15

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 16

Neufassung des Bundeserziehungsgeldgesetzes 17

Inkrafttreten 18
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1997 (BGBl. I S. 2902), geändert durch Artikel 22 der
Verordnung vom 29. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2785),
wird wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 einge-
fügt:

„4. des Bundes in Berlin,“.

b) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5.

c) Die Wörter „im Falle der Nummer 4“ werden
durch die Wörter „im Falle der Nummer 5“ er-
setzt.

2. In § 3 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:

„Für Bauangelegenheiten im Geschäftsbereich des
Bundesministeriums der Verteidigung untersteht es
dessen Fachaufsicht.“

3. In § 4 werden die Absätze 2 und 3 wie folgt gefasst:

„(2) Beim Bundesamt für Bauwesen und Raumord-
nung wird im Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Sep-
tember 2004 eine neue Personalvertretung nach den
Bestimmungen des Bundespersonalvertretungsgeset-
zes gewählt. Bis zur Wahl nimmt der bisherige Per-
sonalrat des Bundesamtes für Bauwesen und Raum-
ordnung, erweitert um vier Mitglieder der bisherigen
Bezirkspersonalvertretung und sieben Mitglieder der
bisherigen örtlichen Personalvertretungen der Bau-
verwaltung des Bundes in Berlin, die Rechte und
Pflichten nach den Bestimmungen des Bundesperso-
nalvertretungsgesetzes wahr. § 14 Abs. 1 Nr. 1 des
Bundespersonalvertretungsgesetzes ist auf die Haupt-
personalratswahlen nicht anzuwenden. Satz 1 gilt ent-
sprechend für die Schwerbehindertenvertretung; bis
zur Wahl nehmen die bisherigen Schwerbehinderten-
vertretungen des Bundesamtes für Bauwesen und
Raumordnung und der Bauverwaltung des Bundes in
Berlin die Aufgaben gemeinsam wahr.

(3) Beim Bundesamt für Bauwesen und Raumord-
nung werden im Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis
30. September 2004 eine Gleichstellungsbeauftragte
und eine Vertreterin nach den Bestimmungen des
Bundesgleichstellungsgesetzes gewählt. Bis zur Wahl
nehmen die bisherigen Gleichstellungsbeauftragten
des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung
und der Bauverwaltung des Bundes in Berlin die
Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten gemein-
sam wahr.“

Artikel 1

Bundessonderzahlungsgesetz (BSZG)

§ 1
Berechtigter Personenkreis

(1) Eine jährliche Sonderzahlung erhalten nach diesem
Gesetz

1. u n v e r ä n d e r t

Artikel 1

Bundessonderzahlungsgesetz (BSZG)

§ 1
Berechtigter Personenkreis

(1) Eine jährliche Sonderzahlung erhalten nach diesem
Gesetz

1. Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter des Bun-
des,
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2. Berufssoldatinnen und Berufssoldaten sowie Soldatinnen
und Soldaten auf Zeit mit Anspruch auf Besoldung oder
Ausbildungsgeld (§ 30 Abs. 2 des Soldatengesetzes),

3. u n v e r ä n d e r t

4. Empfängerinnen und Empfänger, denen Versorgungsbe-
züge zustehen, die der Bund oder eine der Aufsicht des
Bundes unterstehende Körperschaft, Anstalt oder
Stiftung des öffentlichen Rechts oder eine Einrichtung
nach § 61 des Gesetzes zur Regelung der Rechtsverhält-
nisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden
Personen in der Fassung der Bekanntmachung vom
13. Oktober 1965 (BGBl. I S. 1685) zu tragen haben.

(2) u n v e r ä n d e r t

§ 2
Dienst- und Amtsbezüge

(1) Wer am 1. Dezember zu dem Personenkreis nach § 1
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 gehört, hat Anspruch auf eine Sonderzah-
lung in Höhe von 5 Prozent der für das Kalenderjahr zuste-
henden Bezüge. Eine Teilnahme der Sonderzahlung an all-
gemeinen Anpassungen nach § 14 des Bundesbesoldungs-
gesetzes ist durch Gesetz zu regeln. Für Empfängerinnen
und Empfänger mit Grundgehalt aus den Besoldungs-
gruppen A 2 bis A 8 erhöht sich die Sonderzahlung um
den Festbetrag von 100 Euro.

(2) Bezüge im Sinne des Absatzes 1 sind

1. u n v e r ä n d e r t

2. u n v e r ä n d e r t

3. u n v e r ä n d e r t

4. u n v e r ä n d e r t

(3) u n v e r ä n d e r t

§ 3
Sonderregelungen bei Dienst- und Amtsbezügen

(1) u n v e r ä n d e r t

2. Berufssoldatinnen und Berufssoldaten sowie Soldatin-
nen und Soldaten auf Zeit mit Anspruch auf Besoldung
oder Ausbildungsgeld (§ 30 Abs. 2 Soldatengesetz),

3. Empfängerinnen und Empfänger von Amtsbezügen des
Bundes,

4. Empfängerinnen und Empfänger, denen Versorgungsbe-
züge zustehen, die der Bund oder eine Einrichtung nach
§ 61 des Gesetzes zur Regelung der Rechtsverhältnisse
der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden Per-
sonen in der Fassung der Bekanntmachung vom
13. Oktober 1965 (BGBl. I S. 1685) zu tragen hat.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Ehrenbeamtinnen, Ehrenbe-
amte, ehrenamtliche Richterinnen und ehrenamtliche Rich-
ter des Bundes.

§ 2
Dienst- und Amtsbezüge

(1) Wer am 1. Dezember zu dem Personenkreis nach § 1
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 gehört, hat Anspruch auf eine Sonderzah-
lung in Höhe von 5 Prozent der für das Kalenderjahr zuste-
henden Bezüge. Eine Teilnahme der Sonderzahlung an all-
gemeinen Anpassungen nach § 14 des Bundesbesoldungs-
gesetzes ist durch Gesetz zu regeln.

(2) Bezüge im Sinne des Absatzes 1 sind

1. bei Dienstbezügen das Grundgehalt, der Familienzu-
schlag, Amts-, Stellen-, Ausgleichs- und Überleitungs-
zulagen, Zuschüsse nach den §§ 4 und 6 sowie die Zu-
lage nach § 5 der Zweiten Besoldungs-Übergangsver-
ordnung, Zuschüsse zum Grundgehalt für Professorin-
nen und Professoren der Bundesbesoldungsordnung C
(§ 77 des Bundesbesoldungsgesetzes), Zulagen nach
Nummer 1 Abs. 3 der Vorbemerkungen zur Bundesbe-
soldungsordnung W, Leistungsbezüge nach § 33 des
Bundesbesoldungsgesetzes, soweit diese nicht als Ein-
malzahlung gewährt werden,

2. bei Amtsbezügen das Amtsgehalt,

3. bei Anwärterbezügen der Anwärtergrundbetrag, der Fa-
milienzuschlag, der Anwärtersonderzuschlag, Stellenzu-
lagen und Ausgleichszulagen sowie der Zuschuss nach
§ 6 Abs. 2 Satz 2 der Zweiten Besoldungs-Übergangs-
verordnung,

4. beim Ausbildungsgeld für Sanitätsoffizier-Anwärterin-
nen und -Anwärter der Grundbetrag und der Familienzu-
schlag.

(3) Die Sonderzahlung ist mit den laufenden Bezügen für
den Monat Dezember zu zahlen.

§ 3
Sonderregelungen bei Dienst- und Amtsbezügen

(1) Abweichend von § 2 Abs. 1 hat Anspruch auf eine
Sonderzahlung, wer vor dem 1. Dezember mit Versorgungs-
bezügen ausscheidet. In diesem Fall sind die bis zum Aus-
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(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Wenn vorübergehend Bezüge nach § 2 Abs. 2 wegen
der Ableistung des Grundwehrdienstes oder des Zivil-
dienstes oder der Inanspruchnahme von Elternzeit nur für
einen Teil des Kalenderjahres zustehen, berechnet sich die
Sonderzahlung nach den Bezügen, die für das ganze Kalen-
derjahr ohne diese Zeiten zugestanden hätten.

§ 4
Versorgungsbezüge

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Versorgungsbezüge sind

1. u n v e r ä n d e r t

2. u n v e r ä n d e r t

3. Leistungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 bis 7 des Gesetzes über
die Gewährung einer jährlichen Sonderzuwendung in
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1998 (BGBl. I S. 3642), das zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 16. Februar 2002 (BGBl. I S. 686) geän-
dert worden ist.

(3) u n v e r ä n d e r t

§ 5
u n v e r ä n d e r t

scheiden zustehenden Bezüge maßgebend. Die Sonderzah-
lung ist mit den Bezügen für den Monat vor Beginn des Ru-
hestandes zu zahlen.

(2) Entsteht während des Kalenderjahres erstmalig ein
Anspruch nach § 2 und besteht für die Gewinnung des Emp-
fängers oder der Empfängerin von Dienstbezügen ein drin-
gendes dienstliches Bedürfnis, kann die Sonderzahlung in
Höhe von bis zu 5 Prozent der Bezüge festgesetzt werden,
die für das gesamte Kalenderjahr zugestanden hätten.

(3) Wenn vorübergehend Bezüge nach § 2 Abs. 2 wegen
Grundwehrdienst, Zivildienst oder Elternzeit nur für einen
Teil des Kalenderjahres zustehen, berechnet sich die Son-
derzahlung nach den Bezügen, die für das ganze Kalender-
jahr ohne diese Zeiten zugestanden hätten.

§ 4
Versorgungsbezüge

(1) Wer am 1. Dezember zu dem Personenkreis nach § 1
Abs. 1 Nr. 4 gehört, hat nach Anwendung von Ruhens- und
Anrechnungsvorschriften Anspruch auf eine Sonderzahlung
in Höhe von 4,17 Prozent der Versorgungsbezüge für das
Kalenderjahr. Zuschläge nach den §§ 50a bis 50e des Beam-
tenversorgungsgesetzes und den §§ 70 bis 74 des Soldaten-
versorgungsgesetzes bleiben unberücksichtigt. Die Sonder-
zahlung nimmt nicht an den allgemeinen Anpassungen nach
§ 70 des Beamtenversorgungsgesetzes teil.

(2) Versorgungsbezüge sind

1. Ruhegehalt, Witwengeld, Witwergeld, Waisengeld, Un-
terhaltsbeitrag zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach
§ 50 Abs. 1 Satz 2 bis 4 des Beamtenversorgungsgeset-
zes und § 47 Abs. 1 Satz 2 bis 4 des Soldatenversor-
gungsgesetzes,

2. Übergangsgeld für ausgeschiedene Empfängerinnen und
Empfänger von Amtsbezügen,

3. Leistungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 bis 7 des Gesetzes über
die Gewährung einer jährlichen Sonderzuwendung in
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember
1998, das zuletzt durch … vom … (BGBl. I S. …) geän-
dert worden ist, in der bis zum … [Tag vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes] geltenden Fassung.

(3) Die Sonderzahlung ist mit den laufenden Versor-
gungsbezügen für den Monat Dezember zu zahlen.

§ 5
Ausschlusstatbestände

(1) Werden Bezüge im Rahmen eines Disziplinarverfah-
rens teilweise einbehalten oder gelten kraft Gesetzes in vol-
ler Höhe als einbehalten, besteht ein Anspruch auf Sonder-
zahlungen in dem Umfang, in dem die einbehaltenen Be-
züge nachzuzahlen sind.

(2) Empfängerinnen und Empfänger von Versorgungsbe-
zügen, die einen Unterhaltsbeitrag oder eine Unterhaltsleis-
tung durch Gnadenerweis oder Disziplinarentscheidung er-
halten, haben keinen Anspruch auf Sonderzahlungen.



Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode – 9 – Drucksache 15/1750

E n t w u r f B e s c h l ü s s e  d e s  8 .  A u s s c h u s s e s

§ 6
u n v e r ä n d e r t

§ 7
u n v e r ä n d e r t

§ 8
u n v e r ä n d e r t

Artikel 2

u n v e r ä n d e r t

§ 6
Besoldungsdurchschnitt

Veränderungen der Besoldungsstruktur durch dieses Ge-
setz sind bei der Festsetzung des Besoldungsdurchschnitts
nach § 34 des Bundesbesoldungsgesetzes zu berücksichti-
gen.

§ 7
Förderung der Leistungsbesoldung

Zur Förderung der Leistungsbesoldung wird jährlich ein
Prozentsatz der Aufwendungen für die Sonderzahlungen
des Vorjahres aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung ge-
stellt. Die zur Durchführung erforderlichen allgemeinen
Verwaltungsvorschriften erlaßt das Bundesministerium des
Innern.

§ 8
Schlussbestimmung

Das Gesetz ersetzt mit Wirkung vom 1. Januar 2004 für
den Bund die durch Artikel 18 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Bun-
desbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 2003/
2004 vom … (BGBl. I S. …) aufgehobenen Gesetze.

Artikel 2

Änderung des Jugendschutzgesetzes

§ 21 des Jugendschutzgesetzes vom 23. Juli 2002 in der
Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juli 2002 (BGBl. I
S. 2370, BGBl. I 2003, S. 476) wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 2 wird nach den Worten „sowie für den Antrag
auf Streichung aus der Liste“ folgende Angabe einge-
fügt:

„und für den Antrag auf Feststellung, dass ein Medium
nicht mit einem bereits in die Liste aufgenommenen
Medium ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich ist,“

2. Nach Absatz 9 wird folgender Absatz angefügt:

„(10) Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
Medien kann ab dem 1. Januar 2004 für Verfahren, die
auf Antrag der in Absatz 7 genannten Personen eingelei-
tet werden und die auf die Entscheidung gerichtet sind,
dass ein Medium

1. nicht mit einem bereits in die Liste für jugendgefähr-
dende Medien aufgenommenen Medium ganz oder
im Wesentlichen inhaltsgleich ist oder

2. aus der Liste für jugendgefährdende Medien zu strei-
chen ist,

Kosten (Gebühren und Auslagen) erheben.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates die gebührenpflichti-
gen Tatbestände und die Gebührensätze näher zu bestim-
men. Das Verwaltungskostengesetz findet Anwendung.“
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Artikel 3

Änderung des Wohnungsbau-Prämiengesetzes

Dem § 2 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 30. Oktober 1997 (BGBl. I
S. 2678), das zuletzt durch Artikel … des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. …) geändert worden ist, wird folgender Absatz
angefügt:

„(3) Prämienbegünstigt sind Aufwendungen, die auf-
grund von vor dem 1. Januar 2004 abgeschlossenen Ver-
trägen bis Sparjahr (§ 4 Abs. 1) 2009 geleistet werden.“

Artikel 4

entfällt

Artikel 4

u n v e r ä n d e r t

Artikel 3

Änderung des Wohnungsbau-Prämiengesetzes

Das Wohnungsbau-Prämiengesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 30. Oktober 1997 (BGBl. I S. 2678),
zuletzt geändert durch Artikel … des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. …), wird wie folgt geändert:

1. Dem § 2 wird folgender Absatz angefügt:

„(3) Prämienbegünstigt sind Aufwendungen, die auf-
grund von vor dem 1. Januar 2004 abgeschlossenen Ver-
trägen bis Sparjahr (§ 4 Abs. 1) 2009 geleistet werden.“

2. Nach § 10 wird folgender § 11 angefügt:

„§ 11
Außerkrafttreten; weitere Anwendung

(1) Dieses Gesetz tritt am 31. Dezember 2009 außer
Kraft.

(2) Es ist auf prämienbegünstigte Aufwendungen im
Sinne des § 2 weiter anzuwenden.“

Artikel 4

Änderung der Verordnung zur Durchführung
des Wohnungsbau-Prämiengesetzes

Nach § 20 der Verordnung zur Durchführung des Woh-
nungsbau-Prämiengesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 30. Oktober 1997 (BGBl. I S. 2684), die zuletzt
durch Artikel … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) geän-
dert worden ist, wird folgender § 21 angefügt:

„§ 21
Außerkrafttreten; weitere Anwendung

(1) Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2009 außer
Kraft.

(2) Sie ist auf prämienbegünstigte Aufwendungen im
Sinne des § 2 des Gesetzes weiter anzuwenden.“

Artikel 5

Änderung des Eigenheimzulagengesetzes

Das Eigenheimzulagengesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. März 1997 (BGBl. I S. 734), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember
2000 (BGBl. I S. 1810), wird wie folgt geändert:

1. In § 6 Abs. 2 Satz 3 wird das Semikolon durch einen
Punkt und der zweite Halbsatz durch folgende Sätze er-
setzt: „Absatz 1 Satz 1 findet insoweit keine Anwen-
dung. Satz 3 gilt entsprechend, wenn im Fall des Satzes
2 während des Förderzeitraums die Voraussetzungen des
§ 26 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes wegfallen
und ein Ehegatte den Anteil des anderen Ehegatten an
der Wohnung erwirbt.“

2. Dem § 19 wird folgender Absatz 8 angefügt:

„(8) Dieses Gesetz ist letztmals anzuwenden, wenn
der Anspruchsberechtigte im Falle der Herstellung vor
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Artikel 5

Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes

Das Soldatenversorgungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. April 2002 (BGBl. I S. 1258, 1909),
zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 47 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Bei der Anwendung von Ruhens- und Anrech-
nungsvorschriften ist die jährliche Sonderzahlung nach
Absatz 3 und eine entsprechende Leistung, die der Ver-
sorgungsberechtigte aus einer Erwerbstätigkeit oder zu
seinen früheren Versorgungsbezügen erhält, entspre-
chend der gesetzlich bestimmten Zahlungsweise zu be-
rücksichtigen. Die bei der Anwendung von Ruhensvor-
schriften maßgebenden Höchstgrenzen erhöhen sich um
den Bemessungssatz der jährlichen Sonderzahlung und
den Sonderbetrag nach § 50 Abs. 4 Satz 4 des Beamten-
versorgungsgesetzes.“

2. u n v e r ä n d e r t

3. u n v e r ä n d e r t

4. u n v e r ä n d e r t

Artikel 7

entfällt

dem 1. Januar 2004 mit der Herstellung des Objekts be-
gonnen oder im Fall der Anschaffung die Wohnung oder
die Genossenschaftsanteile vor dem 1. Januar 2004 auf
Grund eines vor diesem Zeitpunkt rechtswirksam abge-
schlossenen obligatorischen Vertrags oder gleichstehen-
den Rechtsakts angeschafft hat.“

Artikel 6

Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes (SVG)

Das Soldatenversorgungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. April 2002 (BGBl. I S. 1258, 1909),
zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 47 wird nach Absatz 3 folgender Absatz 4 ange-
fügt:

„(4) Bei der Anwendung von Ruhens- und Anrech-
nungsvorschriften ist die jährliche Sonderzahlung nach
Absatz 3 und eine entsprechende Leistung, die der Ver-
sorgungsberechtigte aus einer Erwerbstätigkeit oder zu
seinen früheren Versorgungsbezügen erhält, entspre-
chend der gesetzlich bestimmten Zahlungsweise zu be-
rücksichtigen. Die bei der Anwendung von Ruhensvor-
schriften maßgebenden Höchstgrenzen erhöhen sich um
den Bemessungssatz der jährlichen Sonderzahlung und
den Sonderbetrag nach § 50 Abs. 4 Satz 4 des Beamten-
versorgungsgesetzes.“

2. § 53 Abs. 4 wird aufgehoben.

3. In § 94a Nr. 1 Satz 1 wird die Angabe „§§ 46, 47 Abs. 1,
die §§“ durch die Angabe „§§ 46, 47,“ ersetzt.

4. In § 97 Abs. 1 wird die Angabe „49,“ durch die Angabe
„46, 49, 55 Abs. 1 Satz 2, §“ ersetzt.

Artikel 7

Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995

Das Solidaritätszuschlaggesetz 1995 in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4130),
zuletzt geändert durch Artikel … des Gesetzes vom …
(BGBl. I S. …), wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In den Absatz 2a wird die Angabe „Steuerklassen I, II
und III“ durch die Angabe „Steuerklassen I und III“
ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b, Nr. 2 Buchstabe
b und Nr. 3 Buchstabe b wird jeweils die Angabe
„Steuerklassen I, II, IV bis VI“ durch die Angabe
„Steuerklassen I, IV bis VI“ ersetzt.

c) In Absatz 5 wird die Angabe „Steuerklassen I, II oder
IV“ durch die Angabe „Steuerklassen I oder IV“ er-
setzt.

2. Dem § 6 wird folgender Absatz 9 angefügt:

„(9) § 3 Abs. 2a, 4 und 5 in der Fassung des Artikels 7
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. … [Einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des vorlie-
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Artikel 6

Änderung des Einkommensteuergesetzes

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4210,
2003 I S. 179), zuletzt geändert durch Artikel … des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. …), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach § 24a wird die Angabe „§ 24b Entlastungs-
betrag für Alleinerziehende“ eingefügt.

b) Die Angabe zu § 32 wird wie folgt gefasst:

„§ 32 Kinder, Freibeträge für Kinder“.

2. u n v e r ä n d e r t

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Summe der Einkünfte, vermindert um den
Altersentlastungsbetrag, den Entlastungsbetrag
für Alleinerziehende und den Abzug nach § 13
Abs. 3, ist der Gesamtbetrag der Einkünfte.“

b) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Das Einkommen, vermindert um die Freibeträge nach
§ 32 Abs. 6 und um die sonstigen vom Einkommen ab-
zuziehenden Beträge, ist das zu versteuernde Einkom-
men; dieses bildet die Bemessungsgrundlage für die tarif-
liche Einkommensteuer.“

4. u n v e r ä n d e r t

genden Änderungsgesetzes]) ist erstmals für den Veran-
lagungszeitraum 2004 anzuwenden.“

Artikel 8

Änderung des Einkommensteuergesetzes

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4210,
2003 I S. 179), zuletzt geändert durch Artikel … des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. …), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 32 wie
folgt gefasst:

„§ 32 Kinder, Freibeträge für Kinder“.

2. § 1a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Im Einleitungssatz wird die Angabe „§ 10 Abs. 1
Nr. 1, § 26 Abs. 1 Satz 1 und § 32 Abs. 7“ durch
die Angabe „§ 10 Abs. 1 Nr. 1 und § 26 Abs. 1
Satz 1“ ersetzt.

bb) Am Ende der Nummer 2 wird das Semikolon
durch einen Punkt ersetzt. Nummer 3 wird auf-
gehoben.

b) In Absatz 2 wird die Angabe „gelten die Regelungen
des Absatzes 1 Nr. 2 und 3“ durch die Angabe „gilt
die Regelung des Absatzes 1 Nr. 2“ ersetzt.

3. § 2 Abs. 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Das Einkommen, vermindert um die Freibeträge nach
§ 32 Abs. 6 und um die sonstigen vom Einkommen ab-
zuziehenden Beträge, ist das zu versteuernde Einkom-
men; dieses bildet die Bemessungsgrundlage für die tarif-
liche Einkommensteuer.“

4. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird nach Satz 3 folgender Satz einge-
fügt:

„Im Jahr der Anschaffung oder Herstellung des Wirt-
schaftsguts vermindert sich für dieses Jahr der Abset-
zungsbetrag nach Satz 1 um jeweils ein Zwölftel für
jeden vollen Monat, der dem Monat der Anschaffung
oder Herstellung vorangeht.“

b) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Absatz 1 Satz 4 und § 7a Abs. 8 gelten entspre-
chend.“



Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode – 13 – Drucksache 15/1750

E n t w u r f B e s c h l ü s s e  d e s  8 .  A u s s c h u s s e s

4a. In § 8 Abs. 2 Satz 5 werden die Wörter „dies gilt
nicht, wenn für diese Fahrt ein Abzug von Wer-
bungskosten nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 3 und
4 in Betracht käme;“ gestrichen.

5. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 3 Nr. 4 wird wie folgt geändert:

aa) Die Sätze 2 bis 4 werden wie folgt gefasst:

„Zur Abgeltung dieser Aufwendungen ist für je-
den Arbeitstag, an dem der Arbeitnehmer die Ar-
beitsstätte aufsucht, für jeden vollen Kilometer
der Entfernung zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte eine Entfernungspauschale von 0,15 Euro
je Entfernungskilometer anzusetzen, höchstens
jedoch 5 112 Euro im Kalenderjahr; ein höherer
Betrag als 5 112 Euro ist anzusetzen, soweit der
Arbeitnehmer einen eigenen oder ihm zur Nut-
zung überlassenen Kraftwagen benutzt. Die Ent-
fernungspauschale gilt nicht für Strecken mit
steuerfreier Sammelbeförderung nach § 3 Nr. 32.
Für die Bestimmung der Entfernung ist die
kürzeste Straßenverbindung zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte maßgebend, bei In-
terkontinentalflügen die Flugkilometerent-
fernung; eine andere als die kürzeste Straßen-
verbindung kann zugrunde gelegt werden,
wenn diese offensichtlich verkehrsgünstiger
ist und vom Arbeitnehmer regelmäßig für die
Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
benutzt wird.“

bb) In Satz 5 wird das Zitat „§ 3 Nr. 32 oder § 8
Abs. 3“ durch das Zitat „§ 8 Abs. 3“ ersetzt.

b) In Absatz 1 Satz 3 Nr. 5 wird die Angabe „0,40
Euro“ durch die Angabe „0,15 Euro“ ersetzt und
Satz 7 aufgehoben.

c) Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben.

5a. Nach § 24a wird folgender § 24b eingefügt:

„§ 24b
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende

(1) Alleinstehende Steuerpflichtige können einen
Entlastungsbetrag in Höhe von 1 308 Euro im Kalen-
derjahr von der Summe der Einkünfte abziehen,
wenn

1. sie mit mindestens einem Kind im Sinne des § 32
Abs. 1 eine Haushaltsgemeinschaft in einer ge-
meinsamen Wohnung bilden

2. das Kind das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet
hat und

c) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „Absatz 1 Satz 4“
nach dem Semikolon durch die Angabe „Absatz 1
Satz 5“ ersetzt.

d) Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:

„Absatz 1 Satz 4 gilt nicht.“

5. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 wird wie folgt geändert:

a) Die Sätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

„Zur Abgeltung dieser Aufwendungen ist für jeden
Arbeitstag, an dem der Arbeitnehmer die Arbeits-
stätte aufsucht, für jeden vollen Kilometer der Ent-
fernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte eine
Entfernungspauschale anzusetzen mit 0,00 Euro bis
20 Entfernungskilometer und mit 0,40 Euro für jeden
weiteren Entfernungskilometer, höchstens jedoch
5 112 Euro im Kalenderjahr; ein höherer Betrag als
5 112 Euro ist anzusetzen, soweit der Arbeitnehmer
einen eigenen oder ihm zur Nutzung überlassenen
Kraftwagen benutzt. Die Entfernungspauschale gilt
nicht für Flugstrecken und Strecken mit steuerfreier
Sammelbeförderung nach § 3 Nr. 32.“

b) In Satz 5 wird das Zitat „§ 3 Nr. 32 oder § 8 Abs. 3“
durch das Zitat „§ 8 Abs. 3“ ersetzt.
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3. der Steuerpflichtige und sein Kind in der gemein-
samen Wohnung mit Hauptwohnsitz gemeldet
sind.

(2) Als allein stehend im Sinne des Absatzes 1
gelten Steuerpflichtige, die

1. nicht die Voraussetzungen für eine Ehegattenver-
anlagung nach § 26 Abs. 1 erfüllen und

2. keine Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen
Person bilden, es sei denn, für diese steht ihnen ein
Freibetrag nach § 32 Abs. 6 oder Kindergeld zu.
Eine Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen
Person ist in der Regel dann anzunehmen, wenn
diese mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Woh-
nung des Steuerpflichtigen gemeldet ist.

(3) Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die
Voraussetzungen nicht vorgelegen haben, ermä-
ßigt sich der Entlastungsbetrag um ein Zwölftel.“

6. u n v e r ä n d e r t

7. u n v e r ä n d e r t

8. u n v e r ä n d e r t

9. u n v e r ä n d e r t

6. In § 26c wird Absatz 3 aufgehoben.

7. § 32 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 32
Kinder, Freibeträge für Kinder“.

b) In Absatz 4 wird in Satz 2 die Zahl „7 188“ durch die
Zahl „7 680“ ersetzt.

c) Absatz 7 wird aufgehoben.

8. § 32a Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die tarifliche Einkommensteuer bemisst sich
nach dem zu versteuernden Einkommen. Sie beträgt vor-
behaltlich der §§ 32b, 34, 34b und 34c jeweils in Euro
für zu versteuernde Einkommen

1. bis 7 664 Euro (Grundfreibetrag):
0;

2. von 7 665 Euro bis 12 739 Euro:
(883,74 • y + 1 500) • y;

3. von 12 740 Euro bis 52 151 Euro:
(228,74 • z + 2 397) • z + 989;

4. von 52 152 Euro an:
0,42 • x – 7.914.

„y“ ist ein Zehntausendstel des 7 200 Euro überstei-
genden Teils des nach Absatz 2 ermittelten zu ver-
steuernden Einkommens. „z“ ist ein Zehntausendstel
des 9 216 Euro übersteigenden Teils des nach Absatz
2 ermittelten zu versteuernden Einkommens. „x“ ist
das nach Absatz 2 ermittelte zu versteuernde Ein-
kommen. „x“ ist das auf einen vollen Euro-Betrag ab-
gerundete zu versteuernde Einkommen. Der sich er-
gebende Steuerbetrag ist auf den nächsten vollen
Euro-Betrag abzurunden.“

9. In § 33a Abs. 1 wird in den Sätzen 1 und 4 die Zahl
„7 188“ jeweils durch die Zahl „7 680“ ersetzt.
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10. u n v e r ä n d e r t

11. § 38b Satz 2 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2. in die Steuerklasse II gehören die unter Num-
mer 1 bezeichneten Arbeitnehmer, wenn bei
ihnen der Entlastungsbetrag für Alleinerzie-
hende (§ 24b) zu berücksichtigen ist;“.

11a. § 39 Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt geändert:

Nach dem Wort „abweicht“ werden die Wörter
„oder in den Fällen, in denen die Steuerklasse II
bescheinigt ist, die Voraussetzungen für die Berück-
sichtigung des Entlastungsbetrags für Alleinerzie-
hende (§ 24b) im Laufe des Kalenderjahres entfal-
len“ eingefügt.

12. § 39b Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 6 Nr. 4 wird wie folgt gefasst:

„4. den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende
(§ 24b) in der Steuerklasse II,“.

b) entfällt

c) u n v e r ä n d e r t

13. u n v e r ä n d e r t

14. u n v e r ä n d e r t

15. entfällt

16. § 52 wird wie folgt geändert:

a) u n v e r ä n d e r t

10. In § 34 Abs. 3 wird in Satz 2 die Angabe „19,9 vom
Hundert“ durch die Angabe „15 vom Hundert“ ersetzt.

11. § 38b Satz 2 Nr. 2 wird aufgehoben.

12. § 39b Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 und Nummer 3 Buchstabe a wird
die Angabe „in den Steuerklassen I, II und IV“
jeweils durch die Angabe „in den Steuerklas-
sen I und IV“ ersetzt.

bb) Nummer 4 wird aufgehoben.

b) In Satz 7 wird die Angabe „in den Steuerklassen I,
II und IV“ durch die Angabe „in den Steuerklassen
I und IV“ ersetzt.

c) In Satz 7 und 8 erster Halbsatz werden das Zitat
„§ 32a Abs. 1 bis 3“ jeweils durch das Zitat
„§ 32a Abs. 1“, und in Satz 8 zweiter Halbsatz die
Zahl „19,9“ durch die Zahl „15“, die Zahl „8 946“
durch die Zahl „9 144“, die Zahl „27 306“ durch
die Zahl „25 812“ sowie die Zahl „48,5“ jeweils
durch die Zahl „42“ ersetzt.

13. In § 41b Abs. 1 Satz 2 wird am Ende der Nummer 8
ein Komma und danach folgende Nummer 9 eingefügt:

,9. für die steuerfreie Sammelbeförderung nach § 3
Nr. 32 den Großbuchstaben „F“‘

14. § 46 Abs. 2 Nr. 4a Buchstabe c wird aufgehoben.

15. In § 51a Abs. 2a Satz 1 wird die Angabe „für die Steu-
erklassen I, II und III“ durch die Angabe „für die Steu-
erklassen I und III“ ersetzt.

16. § 52 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Diese Fassung des Gesetzes ist, soweit in
den folgenden Absätzen nichts anderes bestimmt
ist, erstmals für den Veranlagungszeitraum 2004 an-
zuwenden. Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn gilt
Satz 1 mit der Maßgabe, dass diese Fassung erst-
mals auf den laufenden Arbeitslohn anzuwenden
ist, der für einen nach dem 31. Dezember 2003
endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und
auf sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezember
2003 zufließen.“
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b) u n v e r ä n d e r t

c) Absatz 51 wird wie folgt gefasst:

„(51) § 38b Satz 2 Nr. 2 in der Fassung des
Artikels 6 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl
der Verkündung des vorliegenden Änderungsge-
setzes]) gilt erstmals für die Ausstellung der
Lohnsteuerkarten 2004. Für die Ausstellung der
Lohnsteuerkarten 2005 von Amts wegen ist
§ 38b Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 in der Fassung des Arti-
kels 6 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. … [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Ver-
kündung des vorliegenden Änderungsgesetzes])
mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Lohn-
steuerklasse II nur in den Fällen bescheinigt
wird, in denen der Arbeitnehmer gegenüber der
Gemeinde schriftlich vor dem 20. September
2004 versichert, dass die Voraussetzungen für die
Berücksichtigung des Entlastungsbetrags für Al-
leinerziehende (§ 24b) vorliegen und ihm seine
Verpflichtung bekannt ist, die Eintragung der
Steuerklasse umgehend ändern zu lassen (§ 39
Abs. 4 Satz 1), wenn diese Voraussetzungen weg-
fallen. Hat ein Arbeitnehmer, auf dessen Lohn-
steuerkarte 2004 die Steuerklasse II bescheinigt
worden ist, eine Versicherung nach Satz 2 gegenü-
ber der Gemeinde nicht abgegeben, so hat die Ge-
meinde dies dem Finanzamt mitzuteilen.“

d) Absatz 40 Satz 3, Absätze 40a, 41, 46, 47 Satz 6 und
Absatz 52 werden aufgehoben.

Artikel 7

Änderung der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung 2000

Die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 2000
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2000
(BGBl. I S. 717), zuletzt geändert durch Artikel … des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …), wird wie folgt geändert:

0. In der Inhaltsübersicht werden die Angaben zu den
§§ 82b bis 82e wie folgt gefasst:

„§ 82b Behandlung größeren Erhaltungsaufwands
bei Wohngebäuden

§§ 82c bis 82e (weggefallen).“

1. u n v e r ä n d e r t

b) Dem Absatz 21 wird folgender Satz angefügt:

„§ 7 Abs. 1 Satz 4 in der Fassung des Artikels 8 des
Gesetzes vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: Ausfer-
tigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des
vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist erstmals bei
Wirtschaftsgütern anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 2003 angeschafft oder hergestellt
worden sind.“

c) Absatz 40 Satz 3, Absätze 40a, 41, 46, 47 Satz 6 und
Absatz 52 werden aufgehoben.

Artikel 9

Änderung der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung 2000

Die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 2000
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2000
(BGBl. I S. 717), zuletzt geändert durch Artikel … des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …), wird wie folgt geändert:

1. In § 56 Satz 1 wird in Nummer 1 Buchstabe a die Zahl
„14 543“ durch die Zahl „15 329“ und in Nummer 2
Buchstabe a die Zahl „7 271“ durch die Zahl „7 664“ er-
setzt.
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1a. Nach § 82a wird folgender § 82b eingefügt:

„§ 82b
Behandlung größeren Erhaltungsaufwands bei

Gebäuden

(1) Der Steuerpflichtige kann größere Aufwendun-
gen für die Erhaltung von Gebäuden, die im Zeit-
punkt der Leistung des Erhaltungsaufwands nicht zu
einem Betriebsvermögen gehören und überwiegend
Wohnzwecken dienen, abweichend von § 11 Abs. 2
des Gesetzes auf zwei bis fünf Jahre gleichmäßig ver-
teilen. Ein Gebäude dient überwiegend Wohnzwe-
cken, wenn die Grundfläche der Wohnzwecken die-
nenden Räume des Gebäudes mehr als die Hälfte der
gesamten Nutzfläche beträgt. Zum Gebäude gehö-
rende Garagen sind ohne Rücksicht auf ihre tatsäch-
liche Nutzung als Wohnzwecken dienend zu behan-
deln, soweit in ihnen nicht mehr als ein Personen-
kraftwagen für jede in dem Gebäude befindliche
Wohnung untergestellt werden kann. Räume für die
Unterstellung weiterer Kraftwagen sind stets als
nicht Wohnzwecken dienend zu behandeln.

(2) Wird das Gebäude während des Verteilungs-
zeitraums veräußert, ist der noch nicht berücksich-
tigte Teil des Erhaltungsaufwands im Jahr der Ver-
äußerung als Werbungskosten abzusetzen. Das glei-
che gilt, wenn ein Gebäude in ein Betriebsvermögen
eingebracht oder nicht mehr zur Einkunftserzielung
genutzt wird.

(3) Steht das Gebäude im Eigentum mehrerer Per-
sonen, so ist der in Absatz 1 bezeichnete Erhaltungs-
aufwand von allen Eigentümern auf den gleichen
Zeitraum zu verteilen.“

2. § 84 Abs. 3b wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3b wird wie folgt gefasst:

„(3b) § 56 in der Fassung des Artikels 7 des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des
vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist erstmals für
den Veranlagungszeitraum 2004 anzuwenden.“

b) Dem Absatz 4a wird folgender Satz 2 angefügt:

„§ 82b in der Fassung des Artikels 7 des Gesetzes
vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: Ausfertigungs-
datum und Seitenzahl der Verkündung des vor-
liegenden Änderungsgesetzes]) ist erstmals auf
Erhaltungsaufwand anzuwenden, der nach dem
31. Dezember 2003 entstanden ist.“

Artikel 8

u n v e r ä n d e r t

2. § 84 Abs. 3b wird wie folgt gefasst:

„(3b) § 56 in der Fassung des Artikels 9 des Gesetzes
vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: Ausfertigungsdatum
und Seitenzahl der Verkündung des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes]) ist erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 2004 anzuwenden.“

Artikel 10

Änderung des Umsatzsteuergesetzes 1999

Das Umsatzsteuergesetz 1999 in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. Juni 1999 (BGBl. I S. 1270), zuletzt
geändert durch Artikel … des Gesetzes vom … (BGBl. I
S. …), wird wie folgt geändert:
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Artikel 9

Änderung des Mineralölsteuergesetzes

Das Mineralölsteuergesetz vom 21. Dezember 1992
(BGBl. I S. 2150, 2185, 1993 I S. 169, 2000 I S. 147, 2003 I
S. 96), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
23. Dezember 2002 (BGBl. I S. 4602), wird wie folgt geän-
dert:

1. u n v e r ä n d e r t

1. § 13b wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3. Umsätze, die unter das Grunderwerbsteuer-
gesetz fallen;“.

bb) Nach Nummer 3 werden folgende Nummern 4
und 5 angefügt:

„4. Reinigung von Gebäuden und Gebäudetei-
len; dies gilt nicht, wenn der Leistungsemp-
fänger ausschließlich nicht mehr als zwei
Wohnungen vermietet;

„5. Bauleistungen im Sinne des § 48 Abs. 1
Satz 3 des Einkommensteuergesetzes; dies
gilt nicht, wenn der Leistungsempfänger
ausschließlich nicht mehr als zwei Wohnun-
gen vermietet.“

b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Dies gilt in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1
bis 4 auch, wenn die Leistung für den nichtunterneh-
merischen Bereich bezogen wird.“

2. § 24 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Nr. 3 wird die Angabe „neun vom Hun-
dert“ durch die Angabe „sieben vom Hundert“
ersetzt.

bb) In Satz 3 wird die Angabe „neun vom Hundert“
durch die Angabe „sieben vom Hundert“ ersetzt.

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nur, soweit für den
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb der Gewinn
nach § 13a Abs. 3 bis 6 des Einkommensteuergeset-
zes ermittelt wird.“

Artikel 11

Änderung des Mineralölsteuergesetzes

Das Mineralölsteuergesetz vom 21. Dezember 1992
(BGBl. I S. 2150, 2185, 1993 I S. 169, 2000 I S. 147, 2003 I
S. 96), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
23. Dezember 2002 (BGBl. I S. 4602), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 25c wird wie folgt geändert:

a) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3. Betriebe, insbesondere Lohnbetriebe, Betriebe
von Genossenschaften und Maschinengemein-
schaften, Wasser- und Bodenverbände und Teil-
nehmergemeinschaften nach dem Flurbereini-
gungsgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zu-
letzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
20. Dezember 2001 (BGBl I S. 3987), in der je-
weils geltenden Fassung, soweit diese für die in
den Nummern 1 und 2 bezeichneten Betriebe Ar-
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2. § 25d wird wie folgt geändert:

a) u n v e r ä n d e r t

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Vergütet wird je 1 000 Liter Gasöl die nach
dem jeweiligen Steuersatz des § 2 Abs. 1 Nr. 4 ent-
richtete Steuer abzüglich eines Betrages von
255,60 Euro. Dabei gilt der nach § 2 Abs. 1 Nr. 4
Buchstabe b geltende Steuersatz als entrichtet. Für
Verbräuche ab dem 1. Januar 2004 erfolgt die Vergü-
tung unter Abzug eines Selbstbehalts von 350
Euro und nur bis zu einer Höchstmenge von 10 000
Litern je Kalenderjahr und vergütungsberechtigtem
Betrieb. Eine Vergütung wird nicht gewährt, wenn
die zu vergütende Steuer weniger als 50 Euro je
Kalenderjahr beträgt.“

Artikel 10

u n v e r ä n d e r t

beiten zur Gewinnung pflanzlicher oder tieri-
scher Erzeugnisse durch Bodenbewirtschaftung
oder durch mit Bodenbewirtschaftung verbun-
dene Tierhaltung bis zum 31. Dezember 2003
ausgeführt haben, und“.

b) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 angefügt:

„4. Schöpfwerke zur Be- und Entwässerung land-
und forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke.“

2. § 25d wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Vergütungsberechtigt im Sinne des § 25b ist
der Betrieb, der das Gasöl verwendet hat. Als vom
Vergütungsberechtigten verwendet gilt ab dem
1. Januar 2004 auch das Gasöl, das ein in § 25c Nr. 3
genannter Betrieb im Betrieb des Vergütungsberech-
tigten für begünstigte Arbeiten verbraucht hat.“

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Für Verbräuche ab dem 1. Januar 2004 erfolgt die
Vergütung bis zu einer Höchstmenge von 10 000
Litern je Kalenderjahr und vergütungsberechtigtem
Betrieb.“

Artikel 12

Änderung der Mineralölsteuer-
Durchführungsverordnung

§ 47a der Mineralölsteuer-Durchführungsverordnung
vom 15. September 1993 (BGBl. I S. 1602), die zuletzt
durch Artikel 1 der Verordnung vom 29. August 2002
(BGBl. I S. 3451) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1. Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 3 wird das Wort „Ende“ durch die Angabe
„30. September“ ersetzt.

b) Satz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 wird nach dem Komma das Wort
„und“ gestrichen.

bb) In Nummer 3 wird der Punkt am Satzende durch
ein Komma ersetzt.

cc) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 ange-
fügt:

„4. Bescheinigungen nach Absatz 6 über das im
Vergütungsabschnitt von Betrieben im Sinne
des § 25c Nr. 3 des Gesetzes verbrauchte
Gasöl.“



Drucksache 15/1750 – 20 – Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode

E n t w u r f B e s c h l ü s s e  d e s  8 .  A u s s c h u s s e s

Artikel 11

Änderung des Zweiten Gesetzes über die
Krankenversicherung der Landwirte

Das Zweite Gesetz über die Krankenversicherung der
Landwirte vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477,
2557), zuletzt geändert durch … vom … (BGBl. I S. …
[einsetzen: GKV-Modernisierungsgesetz]), wird wie folgt
geändert:

1. In § 4 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „Zweiundzwan-
zigstel“ durch die Angabe „Dreiundzwanzigstel“ er-
setzt.

2. In § 37 Abs. 2 werden die Wörter „sind vom Bund zu
tragen“ durch die Wörter „werden zu 93 vom Hundert
vom Bund getragen“ ersetzt.

2a. § 51 wird wie folgt gefasst:

„(1) Für die Verwendung und Verwaltung der
Mittel gelten die §§ 259 bis 261 und 263 des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch entsprechend mit der
Maßgabe, dass bei der Berechnung der Höchstbe-
träge für die Betriebsmittel und die Rücklage die
Leistungsaufwendungen für die in § 2 Abs. 1 Nr. 4
und 5 genannten Personen außer Ansatz bleiben.

(2) Beim Bundesverband der landwirtschaft-
lichen Krankenkassen kann eine Gesamtrücklage
gebildet werden, für die § 262 des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch entsprechend anzuwenden ist. Das
Nähere bestimmt die Satzung des Bundesverbandes
der landwirtschaftlichen Krankenkassen.“

3. In § 59 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „Zweiundzwan-
zigstel“ durch die Angabe „Dreiundzwanzigstel“ er-
setzt.

4. § 66 wird wie folgt gefasst:

„§ 66
Besondere Bestimmungen für das Jahr 2004

(1) Der nach § 37 Abs. 2 vom Bund zu tragende
Anteil der Leistungsaufwendungen für die in § 2
Abs. 1 Nr. 4 und 5 genannten Personen beträgt im

2. In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „§ 25c Nr. 3“ durch
die Angabe „§ 25c Nr. 3 und 4“ ersetzt.

3. Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Für Arbeiten, die ein in § 25c Nr. 3 des Gesetzes
genannter Betrieb im Betrieb des Begünstigten ausge-
führt hat, hat sich der Begünstigte Bescheinigungen aus-
stellen zu lassen, welche seine Anschrift, die des ausfüh-
renden Betriebes, das Datum sowie Art und Umfang der
ausgeführten Arbeiten, die hierfür verbrauchte Gasöl-
menge und den hierfür zu zahlenden Geldbetrag enthal-
ten.“

4. Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

„(7) Der Vergütungsanspruch nach § 25b Abs. 1 des
Gesetzes entsteht mit Ablauf des Vergütungsabschnitts
(Absatz 2 Satz 1).“

Artikel 13

Änderung des Zweiten Gesetzes über die
Krankenversicherung der Landwirte

Das Zweite Gesetz über die Krankenversicherung der
Landwirte vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477,
2557), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
12. Juni 2003 (BGBl. I S. 844), wird wie folgt geändert:

1. In § 4 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „Zweiundzwan-
zigstel“ durch die Angabe „Sechsundzwanzigstel“ er-
setzt.

2. In § 37 Abs. 2 werden die Wörter „sind vom Bund zu
tragen“ durch die Wörter „werden zu 85 vom Hundert
vom Bund getragen“ ersetzt.

3. In § 59 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „Zweiundzwan-
zigstel“ durch die Angabe „Sechsundzwanzigstel“ er-
setzt.
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Jahr 2004 95 vom Hundert. Der nach Satz 1 ermittelte
Bundeszuschuss verringert sich im Jahr 2004 um 120
Millionen Euro (Minderungsbetrag). Der Minde-
rungsbetrag wird von den landwirtschaftlichen
Krankenkassen nach den Anteilen ihrer Betriebsmit-
tel an der Summe der Betriebsmittel aller landwirt-
schaftlichen Krankenkassen am 31. Dezember 2002
getragen.

(2) Der Bundesverband der landwirtschaftlichen
Krankenkassen setzt bis zum 30. Juni 2004 den auf
jede landwirtschaftliche Krankenkasse nach den An-
teilen des Absatzes 1 Satz 3 entfallenden Betrag fest
(Abzugsbetrag). Das Bundesministerium für Ver-
braucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft be-
rücksichtigt den Minderungsbetrag bei der Zahlung
der Zuschüsse des Bundes für die Monate November
und Dezember 2004. Bei der Weiterleitung dieser
Zahlungen an die landwirtschaftlichen Krankenkas-
sen berücksichtigt der Bundesverband der landwirt-
schaftlichen Krankenkassen den jeweiligen Abzugs-
betrag; übersteigt der Abzugsbetrag einer landwirt-
schaftlichen Krankenkasse die ihr zustehenden Zah-
lungen des Bundes, hat sie den Differenzbetrag
unverzüglich auszugleichen.

(3) Soweit die Mittel aus einer Verminderung der
Betriebsmittel nach § 51 in der ab 1. Januar 2004 gel-
tenden Fassung nicht zur Deckung des Abzugsbetra-
ges nach Absatz 2 Satz 1 benötigt werden, sind sie für
Beitragssenkungen zu verwenden. Satz 1 gilt auch
für die Einsparungen durch das Gesetz zur Moderni-
sierung der gesetzlichen Krankenversicherung vom
… [einsetzen: Ausfertigungsdatum]; § 220 Abs. 4 des
Fünften Buches Sozialgesetzbuch ist entsprechend
anzuwenden. Die Aufsichtsbehörde kann im Rahmen
der Genehmigung nach § 71d des Vierten Buches So-
zialgesetzbuch für die Jahre 2004 bis 2007 Ausnah-
men von den Höchstbeträgen für die Betriebsmittel
zulassen, soweit dies im Hinblick auf die Verringe-
rung der Zuschüsse des Bundes nach § 37 und nach
Absatz 1 zur Stabilisierung der Beiträge erforderlich
ist.

(4) Verminderungen der Rücklage nach § 51 in der
ab 1. Januar 2004 geltenden Fassung sind bis zum
30. Juni 2004 vorzunehmen; die Aufsichtsbehörde
kann bei Vorliegen besonderer Umstände Ausnah-
men zulassen.

(5) Jede landwirtschaftliche Krankenkasse hat
nach dem 1. Januar 2004 unverzüglich einen Nach-
tragshaushalt aufzustellen, der die finanziellen Aus-
wirkungen der Absätze 1 bis 4 berücksichtigt; § 74
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch ist entsprechend
anzuwenden.“
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Artikel 12

Änderung des Bundeserziehungsgeldgesetzes

Das Bundeserziehungsgeldgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 7. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3358,
3359) wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 2
Keine volle Erwerbstätigkeit

Der Antragsteller übt keine volle Erwerbstätigkeit
aus, wenn die wöchentliche Arbeitszeit 30 Wochen-
stunden nicht übersteigt oder eine Beschäftigung zur
Berufsbildung ausgeübt wird.“

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) u n v e r ä n d e r t

b) In Absatz 2 Satz 4 wird das Wort „voraussichtlichen“
gestrichen und nach dem Wort „Kalenderjahr“ das
Wort „vor“ eingefügt sowie die Angabe „§ 5 Abs. 2
Satz 1 und 3“ durch die Angabe „§ 5 Abs. 3 Satz 1,
2 und 4“ ersetzt.

c) u n v e r ä n d e r t

3. § 5 wird wie folgt geändert:

„§ 5
Höhe des Erziehungsgeldes; Einkommensgrenzen

(1) Das monatliche Erziehungsgeld beträgt bei einer
beantragten Zahlung für längstens bis zur Vollendung
des

1. 12. Lebensmonats 450 Euro (Budget),

2. 24. Lebensmonats 300 Euro (Regelbetrag).

Die im Antrag getroffene Entscheidung für das Budget
oder die Regelbetrag ist für die volle Bezugsdauer ver-
bindlich. Ist im Antrag keine Entscheidung getroffen,
wird der Regelbetrag gezahlt. Eine einmalige rückwir-
kende Änderung ist möglich in Fällen besonderer Härte,
insbesondere bei schwerer Krankheit, Behinderung oder
Tod eines Elternteils oder eines Kindes oder bei erheb-
lich gefährdeter wirtschaftlicher Existenz oder bei der
Geburt eines weiteren Kindes und nach Aufnahme einer
Erwerbstätigkeit der berechtigten Person in den ersten
sechs Lebensmonaten, die dazu führt, dass der Anspruch
auf das Budget entfällt. Bei einer Änderung vom Budget
zur Regelleistung ist die bereits gezahlte Differenz zwi-
schen Budget und Regelbetrag zu erstatten; § 22 Abs. 4
Satz 2 gilt nicht.

Artikel 14

Änderung des Bundeserziehungsgeldgesetzes

Das Bundeserziehungsgeldgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 7. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3358,
3359) wird wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

Nach dem Wort „Bundesversorgungsgesetzes“ wird das
Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt und nach dem
Wort „Soldatenversorgungsgesetzes“ werden die Wörter
„oder einer aus dem Europäischen Sozialfonds finan-
zierten vergleichbaren Entgeltersatzleistung“ eingefügt.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Erziehungsgeld wird unter Beachtung der Ein-
kommensgrenzen des § 5 Abs. 3 vom Tag der
Geburt bis zur Vollendung des 12. Lebensmonats
(Budget) oder bis zur Vollendung des 24. Le-
bensmonats (Regelbetrag) gezahlt.“

bb) In Satz 2 werden die Wörter „von der Inobhut-
nahme an“ durch die Wörter „ab Aufnahme bei
der berechtigten Person“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 4 wird das Wort „voraussichtlichen“
gestrichen und nach dem Wort „Kalenderjahr“ das
Wort „vor“ eingefügt.

c) Absatz 3 Satz 2 wird aufgehoben.

3. § 5 wird wie folgt gefasst:

„§ 5
Höhe des Erziehungsgeldes; Einkommensgrenzen

(1) Das monatliche Erziehungsgeld beträgt bei einer
beantragten Zahlung für längstens bis zur Vollendung
des

1. 12. Lebensmonats 450 Euro (Budget),

2. 24. Lebensmonats 300 Euro (Regelbetrag).

Die im Antrag getroffene Entscheidung für das Budget
oder die Regelleistung ist für die volle Bezugsdauer ver-
bindlich. Ist im Antrag keine Entscheidung getroffen,
wird der Regelbetrag gezahlt. Eine einmalige rückwir-
kende Änderung ist möglich in Fällen besonderer Härte,
insbesondere bei schwerer Krankheit, Behinderung oder
Tod eines Elternteils oder eines Kindes oder bei erheb-
lich gefährdeter wirtschaftlicher Existenz oder bei der
Geburt eines weiteren Kindes und nach Aufnahme einer
Erwerbstätigkeit der berechtigten Person in den ersten
sechs Lebensmonaten, die dazu führt, dass der Anspruch
auf das Budget entfällt. Bei einer Änderung vom Budget
zur Regelleistung ist die bereits gezahlte Differenz zwi-
schen Budget und Regelleistung zu erstatten; § 22 Abs. 4
Satz 2 gilt nicht.
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(2) Die Entscheidung nach Absatz 1 Satz 2 ist bei ei-
nem Berechtigtenwechsel auch für den neuen Berechtig-
ten verbindlich. Im Fall einer Erstattungspflicht nach
Absatz 1 Satz 5 haften die nicht dauernd getrennt leben-
den Ehegatten als Gesamtschuldner; das gleiche gilt für
Lebenspartner oder in eheähnlicher Gemeinschaft le-
bende Eltern.

(3) In den ersten sechs Lebensmonaten des Kindes entfällt
der Anspruch auf den Regelbetrag, wenn das Einkommen
nach § 6 bei Ehegatten, die nicht dauernd getrennt leben,
30 000 Euro und bei anderen Berechtigten 23 000 Euro
übersteigt. Der Anspruch auf das Budget entfällt, wenn
das Einkommen nach § 6 bei Ehegatten, die nicht dau-
ernd getrennt leben, 22 086 Euro und bei anderen Be-
rechtigten 19 086 Euro übersteigt. Vom Beginn des sieb-
ten Lebensmonats an verringert sich das Erziehungsgeld,
wenn das Einkommen nach § 6 bei Ehegatten, die nicht
dauernd getrennt leben, 16 500 Euro und bei anderen
Berechtigten 13 500 Euro übersteigt. Die Beträge der
Einkommensgrenzen nach Satz 1, 2 und 3 erhöhen sich
um 3 140 Euro für jedes weitere Kind des Berechtigten
oder seines nicht dauernd von ihm getrennt lebenden
Ehegatten, für das ihm oder seinem Ehegatten Kinder-
geld gezahlt wird oder ohne die Anwendung des § 65
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder des § 4
Abs. 1 des Bundeskindergeldgesetzes gezahlt würde.
Maßgeblich sind, abgesehen von ausdrücklich abwei-
chenden Regelungen dieses Gesetzes, die Verhältnisse
zum Zeitpunkt der Antragstellung. Für Eltern in einer
eheähnlichen Gemeinschaft gelten die Vorschriften zur
Einkommensgrenze für Verheiratete, die nicht dauernd
getrennt leben. Für Lebenspartner gilt die Einkommens-
grenze für Verheiratete entsprechend.

(4) Das Erziehungsgeld wird ab dem siebten Lebens-
monat gemindert, wenn das Einkommen die in Absatz 3
Satz 3 und 4 geregelten Grenzen übersteigt. Der Regel-
betrag verringert sich um 5,2 Prozent und das Bud-
get verringert sich um 7,2 Prozent des Einkommens,
das die in Absatz 3 Satz 3 und 4 geregelten Grenzen
übersteigt.

(5) u n v e r ä n d e r t

4. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Als Einkommen gilt die nicht um Verluste in
einzelnen Einkommensarten zu vermindernde Summe
der positiven Einkünfte des Einkommensteuergeset-
zes abzüglich 24 vom Hundert, bei Personen im
Sinne des § 10c Abs. 3 des Einkommensteuergeset-
zes abzüglich 19 vom Hundert und der Entgeltersatz-

(2) Die Entscheidung nach Absatz 1 Satz 2 ist bei ei-
nem Berechtigtenwechsel auch für den neuen Berechtig-
ten verbindlich. Im Fall einer Erstattungspflicht nach
Absatz 1 Satz 5 haften die nicht dauernd getrennt leben-
den Ehegatten als Gesamtschuldner; das gleiche gilt für
Lebenspartner oder in eheähnlichen Gemeinschaft le-
bende Partner.

(3) In den ersten sechs Lebensmonaten des Kindes be-
steht ein Anspruch auf das Budget, wenn das Einkom-
men nach § 6 bei Ehegatten, die nicht dauernd getrennt
leben, 22 500 Euro und bei anderen Berechtigten 19 500
Euro nicht übersteigt und ein Anspruch auf den Regelbe-
trag, wenn das Einkommen nach § 6 bei Ehegatten, die
nicht dauernd getrennt leben, 30 000 Euro und bei ande-
ren Berechtigten 23 000 Euro nicht übersteigt. Vom Be-
ginn des siebten Lebensmonats an verringert sich das Er-
ziehungsgeld, wenn das Einkommen nach § 6 bei Ehe-
gatten, die nicht dauernd getrennt leben, 16 500 Euro
und bei anderen Berechtigten 13 500 Euro übersteigt.
Die Beträge der Einkommensgrenzen nach Satz 1 und 2
erhöhen sich um 3 140 Euro für jedes weitere Kind des
Berechtigten oder seines nicht dauernd von ihm getrennt
lebenden Ehegatten, für das ihm oder seinem Ehegatten
Kindergeld gezahlt wird oder ohne die Anwendung des
§ 65 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder des § 4
Abs. 1 des Bundeskindergeldgesetzes gezahlt würde.
Maßgeblich sind, abgesehen von ausdrücklich abwei-
chenden Regelungen dieses Gesetzes, die Verhältnisse
zum Zeitpunkt der Antragstellung. Für Eltern in einer
eheähnlichen Gemeinschaft gelten die Vorschriften zur
Einkommensgrenze für Verheiratete, die nicht dauernd
getrennt leben. Für Lebenspartner gilt die Einkommens-
grenze für Verheiratete entsprechend.

(4) Das Erziehungsgeld wird ab dem siebten Lebens-
monat gemindert, wenn das Einkommen die Grenzen des
Absatzes 3 Satz 2 und 3 übersteigt. Die Minderung be-
trägt für das Budget je Stufe 75 Euro, für den Regelbe-
trag je Stufe 50 Euro. Die Anzahl der Minderungsstufen
ergibt sich, indem der die Grenzen des Absatzes 3 Satz 2
und 3 übersteigende Einkommensbetrag durch 1 200 ge-
teilt und auf die nächste ganze Zahl aufgerundet wird.

(5) Das Erziehungsgeld wird im Laufe des Lebensmo-
nats gezahlt, für den es bestimmt ist. Soweit Erziehungs-
geld für Teile von Monaten zu leisten ist, beträgt es für
einen Kalendertag ein Dreißigstel des jeweiligen Mo-
natsbetrages. Ein Betrag von monatlich weniger als 10
Euro wird ab dem siebten Lebensmonat nicht gezahlt.
Auszuzahlende Beträge, die nicht volle Euro ergeben,
sind bis zu 0,49 Euro abzurunden und von 0,50 Euro an
aufzurunden.

4. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Als Einkommen gilt die nicht um Verluste in
einzelnen Einkommensarten zu vermindernde Summe
der positiven Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2
des Einkommensteuergesetzes abzüglich 24 vom
Hundert, bei Personen im Sinne des § 10c Abs. 3 des
Einkommensteuergesetzes abzüglich 19 vom Hun-
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leistungen im Sinne von § 2 Abs. 2, Satz 1, erster
Halbsatz, gemindert um folgende Beträge:

1. Unterhaltsleistungen an andere Kinder, für die die
Einkommensgrenze nicht nach § 5 Abs. 3 Satz 3
erhöht worden ist, bis zu dem durch Unterhaltsti-
tel oder durch Vereinbarung festgelegten Betrag,

2. u n v e r ä n d e r t

3. u n v e r ä n d e r t

Als Einkommen gelten nicht Einkünfte, die gemäß
§§ 40 bis 40b des Einkommensteuergesetzes pau-
schal versteuert werden können. Entgeltersatzleis-
tungen im Sinne von Satz 1 sind Arbeitslosengeld,
Arbeitslosenhilfe, Eingliederungshilfe für Spät-
aussiedler, Krankengeld, Verletztengeld oder eine
vergleichbare Entgeltersatzleistung des Dritten,
Fünften, Sechsten oder Siebten Buches Sozial-
gesetzbuch, des Bundesversorgungsgesetzes, des
Soldatenversorgungsgesetzes oder einer aus dem
Europäischen Sozialfonds finanzierten vergleich-
baren Entgeltersatzleistung.“

b) u n v e r ä n d e r t

c) u n v e r ä n d e r t

d) u n v e r ä n d e r t

e) u n v e r ä n d e r t

f) u n v e r ä n d e r t

dert und der Entgeltersatzleistungen im Sinne von § 2
Abs. 2 Satz 1 erster Halbsatz gemindert um folgende
Beträge:

1. Unterhaltsleistungen an andere Kinder, für die die
Einkommensgrenze nicht nach § 5 Abs. 3 Satz 3
erhöht worden ist, bis zu dem durch Unterhaltsti-
tel oder durch Vereinbarung festgelegten Betrag.

2. Unterhaltsleistungen an sonstige Personen, soweit
sie nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 oder § 33a Abs. 1 des
Einkommensteuergesetzes berücksichtigt werden,

3. Pauschbetrag nach § 33b Abs. 1 bis 3 des Ein-
kommensteuergesetzes wegen der Behinderung
eines Kindes, für das die Eltern Kindergeld erhal-
ten oder ohne die Anwendung des § 65 Abs. 1 des
Einkommensteuergesetzes oder des § 4 Abs. 1 des
Bundeskindergeldgesetzes erhalten würden, oder
wegen der Behinderung der berechtigten Person,
ihres Ehegatten, ihres Lebenspartners oder des an-
deren Elternteils im Sinne von Absatz 3 Satz 2
erster Halbsatz.

Als Einkommen gelten nicht Einkünfte, die gemäß
den §§ 40 bis 40b des Einkommensteuergesetzes
pauschal versteuert werden können.“

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Für die Berechnung des Erziehungsgeldes im
ersten Lebensjahr des Kindes ist das Einkommen im
Kalenderjahr vor der Geburt des Kindes, beim ange-
nommenen Kind im Kalenderjahr vor der Aufnahme
des Kindes bei der berechtigten Person maßgebend.
Für die Berechnung des Erziehungsgeldes im zweiten
Lebensjahr des Kindes ist das Einkommen im Kalen-
derjahr der Geburt des Kindes, beim angenommenen
Kind im Kalenderjahr seiner Aufnahme bei der be-
rechtigten Person maßgebend.“

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „voraussichtlichen“ ge-
strichen.

bb) Satz 2 wird gestrichen.

d) In Absatz 5 wird die Zahl „1 023“ durch die Zahl
„1 044“ ersetzt.

e) In Absatz 6 wird nach Satz 2 folgender Satz einge-
fügt:

„Sonderzuwendungen bleiben unberücksichtigt.“

f) Absatz 7 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Ist das Einkommen während des ersten oder zweiten
Lebensjahres beziehungsweise während des ersten
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4a. In § 12 Abs. 3 wird die Angabe „Abs. 1“ gestrichen.

5. § 13 wird wie folgt geändert:

a) u n v e r ä n d e r t

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt:

„(2) Widerspruch und Anfechtungsklage haben
keine aufschiebende Wirkung.“

6. § 15 wird wie folgt geändert:

a) u n v e r ä n d e r t

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Der Anspruch auf Elternzeit besteht bis zur
Vollendung des dritten Lebensjahres eines Kindes.
Die Zeit der Mutterschutzfrist nach § 6 Abs. 1 des
Mutterschutzgesetzes wird auf die Begrenzung
nach Satz 1 angerechnet. Bei mehreren Kindern be-
steht der Anspruch auf Elternzeit für jedes Kind,
auch wenn sich die Zeiträume im Sinne von Satz 1
überschneiden. Ein Anteil der Elternzeit von bis zu
zwölf Monaten ist mit Zustimmung des Arbeitge-
bers auf die Zeit bis zur Vollendung des achten Le-
bensjahres übertragbar; dies gilt auch, wenn sich
die Zeiträume im Sinne von Satz 1 bei mehreren
Kindern überschneiden. Bei einem angenommenen
Kind und bei einem Kind in Vollzeit- oder Adopti-
onspflege kann Elternzeit von insgesamt bis zu drei
Jahren ab der Aufnahme bei der berechtigten Per-
son, längstens bis zur Vollendung des achten Le-
bensjahres des Kindes genommen werden; Satz 3
und Satz 4 sind entsprechend anwendbar, soweit sie
die zeitliche Aufteilung regeln. Der Anspruch kann
nicht durch Vertrag ausgeschlossen oder beschränkt
werden.“

c) u n v e r ä n d e r t

d) u n v e r ä n d e r t

oder zweiten Jahres nach der Aufnahme des Kindes
bei der berechtigten Person insgesamt um mindestens
20 Prozent geringer als das Einkommen im entspre-
chenden Kalenderjahr im Sinne von Absatz 2, wird
es auf Antrag neu ermittelt.“

5. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt:

„(2) Widerspruch und Anfechtungsklage haben
keine aufschiebende Wirkung.“

6. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe c wird wie folgt ge-
fasst:

„c) ,das sie in Vollzeitpflege (§ 33 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch) oder in Adoptionspflege
(§ 1744 des Bürgerlichen Gesetzbuches) aufge-
nommen haben, oder“.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Der Anspruch auf Elternzeit besteht bis zur
Vollendung des dritten Lebensjahres eines Kindes.
Die Zeit der Mutterschutzfrist nach § 6 Abs. 1 des
Mutterschutzgesetzes wird auf die Begrenzung nach
Satz 1 angerechnet. Bei mehreren Kindern besteht
der Anspruch auf Elternzeit für jedes Kind, auch
wenn sich die Zeiträume im Sinne von Satz 1 über-
schneiden. Ein Anteil der Elternzeit von bis zu zwölf
Monaten ist mit Zustimmung des Arbeitgebers auf
die Zeit bis zur Vollendung des achten Lebensjahres
übertragbar; dies gilt auch, wenn sich die Zeiträume
im Sinne von Satz 1 bei mehreren Kindern über-
schneiden. Bei einem angenommenen Kind und bei
einem Kind in Vollzeit- oder Adoptionspflege kann
Elternzeit von insgesamt bis zu drei Jahren ab der
Aufnahme bei der berechtigten Person, längstens bis
zur Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes
genommen werden; Satz 2 und Satz 4 sind entspre-
chend anwendbar, soweit sie die zeitliche Aufteilung
regeln. Der Anspruch kann nicht durch Vertrag aus-
geschlossen oder beschränkt werden.“

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird nach dem Wort „werden“ das
Komma durch einen Punkt ersetzt und der an-
schließende Halbsatz gestrichen.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

cc) Der neue Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Satz 1 gilt entsprechend für Ehegatten, Lebens-
partner und die Berechtigten gemäß Absatz 1
Satz 1 Nr. 1 Buchstabe c."

d) In Absatz 5 wird nach Satz 1 folgender Satz einge-
fügt:

„Der Antrag kann mit der schriftlichen Mitteilung
nach Absatz 7 Satz 1 Nr. 5 verbunden werden.“
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e) Absatz 7 wird wie folgt geändert:

aa) u n v e r ä n d e r t

bb) Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt:

„Der Antrag muss den Beginn und den Umfang
der verringerten Arbeitzeit enthalten. Die ge-
wünschte Verteilung der verringerten Arbeits-
zeit soll im Antrag angegeben werden.“

7. § 16 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

„(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen
die Elternzeit, wenn sie unmittelbar nach Geburt des
Kindes oder nach der Mutterschutzfrist (§ 15 Abs. 2
Satz 2) beginnen soll, spätestens sechs Wochen, sonst
spätestens acht Wochen vor Beginn schriftlich vom Ar-
beitgeber verlangen und gleichzeitig erklären, für wel-
che Zeiten innerhalb von zwei Jahren sie Elternzeit
nehmen werden. Bei dringenden Gründen ist aus-
nahmsweise eine angemessene kürzere Frist möglich.
Nimmt die Mutter die Elternzeit im Anschluss an die
Mutterschutzfrist, wird die Zeit der Mutterschutzfrist
nach § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes auf den
Zweijahreszeitraum nach Satz 1 angerechnet. Nimmt
die Mutter die Elternzeit im Anschluss an einen auf die
Mutterschutzfrist folgenden Erholungsurlaub, werden
die Zeit der Mutterschutzfrist nach § 6 Abs. 1 des
Mutterschutzgesetzes und die Zeit des Erholungs-
urlaubs auf den Zweijahreszeitraum nach Satz 1 an-
gerechnet. Die Elternzeit kann auf zwei Zeitabschnitte
verteilt werden; eine Verteilung auf weitere Zeit-
abschnitte ist nur mit der Zustimmung des Arbeit-
gebers möglich. Der Arbeitgeber soll die Elternzeit
bescheinigen.“

8. u n v e r ä n d e r t

9. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

Die Wörter „zweiter Halbsatz“ werden gestri-
chen.

bb) u n v e r ä n d e r t

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) § 331 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
gilt entsprechend.“

10. § 23 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

e) Absatz 7 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 Nr. 5 wird wie folgt gefasst:

„der Anspruch wurde dem Arbeitgeber acht
Wochen oder, wenn die Verringerung unmittel-
bar nach der Geburt des Kindes oder nach der
Mutterschutzfrist beginnen soll, sechs Wochen
vor Beginn der Tätigkeit schriftlich mitgeteilt.“

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Der Antrag muss den Beginn und den Umfang
der verringerten Arbeitzeit enthalten. Die ge-
wünschte Verteilung der verringerten Arbeits-
zeit soll im Antrag angegeben werden.“

7. § 16 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen
die Elternzeit, wenn sie unmittelbar nach Geburt des
Kindes oder nach der Mutterschutzfrist (§ 15 Abs. 2
Satz 3) beginnen soll, spätestens sechs Wochen, sonst
spätestens acht Wochen vor Beginn schriftlich vom Ar-
beitgeber verlangen und gleichzeitig erklären, für wel-
che Zeiten innerhalb von zwei Jahren sie Elternzeit
nehmen werden. Bei dringenden Gründen ist aus-
nahmsweise eine angemessene kürzere Frist möglich.
Nimmt die Mutter die Elternzeit im Anschluss an die
Mutterschutzfrist, wird die Zeit der Mutterschutzfrist
nach § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes auf den
Zweijahreszeitraum nach Satz 1 angerechnet. Dies gilt
entsprechend, wenn die Mutter die Elternzeit im An-
schluss an einen auf die Mutterschutzfrist folgenden
Erholungsurlaub nimmt. Die Elternzeit kann auf zwei
Zeitabschnitte verteilt werden. Der Arbeitgeber soll die
Elternzeit bescheinigen.“

8. In § 18 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 5
Abs. 2“ durch die Angabe „§ 5 Abs. 3“ ersetzt.

9. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

Die Wörter „zweiter Halbsatz“ werden gestri-
chen und die Angabe „§ 6 Abs. 1 Nr. 3“ wird
durch die Angabe „§ 6 Abs. 1 Nr. 2“ ersetzt.

bb) Satz 3 wird wie folgt geändert:

Die Angabe „§ 5 Abs. 1 Satz 2, 3“ wird durch
die Angabe „§ 5 Abs. 1 Satz 5“ ersetzt.

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„§ 331 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch gilt
entsprechend.“

10. § 23 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
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„(2) Die Statistik erfasst jährlich für das vorange-
gangene Kalenderjahr für jede Bewilligung von Er-
ziehungsgeld, jeweils im ersten und zweiten Le-
bensjahr des Kindes, folgende Erhebungsmerkmale
der Empfängerin oder des Empfängers:

1. u n v e r ä n d e r t

2. u n v e r ä n d e r t

3. u n v e r ä n d e r t

4. u n v e r ä n d e r t

5. u n v e r ä n d e r t

6. u n v e r ä n d e r t

7. u n v e r ä n d e r t

8. u n v e r ä n d e r t

9. u n v e r ä n d e r t

b) u n v e r ä n d e r t

11. § 24 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

„(2) Für Geburten vor dem 1. Januar 2004 und
die vor diesem Zeitpunkt bei der berechtigten Per-
son aufgenommenen Kinder richtet sich der An-
spruch auf Erziehungsgeld für das erste Lebensjahr
nach den Vorschriften dieses Gesetzes in der bis
zum 31. Dezember 2003 geltenden Fassung; für
Geburten vor dem 1. Mai 2003 und die vor diesem
Zeitpunkt bei der berechtigten Person aufgenom-
menen Kinder richtet sich der Anspruch auf Erzie-
hungsgeld für das zweite Lebensjahr nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes in der bis zum 31. Dezem-
ber 2003 geltenden Fassung.“

b) u n v e r ä n d e r t

Artikel 13

u n v e r ä n d e r t

„Die Statistik erfasst jährlich für das vorangegan-
gene Kalenderjahr für jede Bewilligung von Erzie-
hungsgeld, jeweils im ersten und zweiten Lebens-
jahr des Kindes, folgende Erhebungsmerkmale der
Empfängerin oder des Empfängers:

1. Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr,

2. Staatsangehörigkeit,

3. Wohnsitz / gewöhnlicher Aufenthalt,

4. Familienstand,

5. Anzahl der Kinder,

6. Dauer des Erziehungsgeldbezugs,

7. Höhe des monatlichen Erziehungsgeldes vor
und nach dem sechsten Lebensmonat,

8. Beteiligung am Erwerbsleben während des Er-
ziehungsgeldbezugs,

9. Elternzeit, auch des Ehegatten oder Lebenspart-
ners, Dauer der Elternzeit und gleichzeitige Er-
werbstätigkeit.“

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

In Satz 2 wird die Angabe „30. Juni“ durch die An-
gabe „30. April“ ersetzt.

11. § 24 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

„Für Geburten vor dem 1. Januar 2004 und die
vor diesem Zeitpunkt bei der berechtigten Person
aufgenommenen Kinder richtet sich der Anspruch
auf Erziehungsgeld für das erste Lebensjahr nach
den Vorschriften dieses Gesetzes in der bis zum
31. Dezember 2003 geltenden Fassung; für Gebur-
ten vor dem 1. Mai 2003 und die vor diesem Zeit-
punkt bei der berechtigten Person aufgenommenen
Kinder richtet sich der Anspruch auf Erziehungs-
geld für das zweite Lebensjahr nach den Vorschrif-
ten dieses Gesetzes in der bis zum 31. Dezember
2003 geltenden Fassung.“

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

Artikel 15

Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Ren-
tenversicherung – in der Fassung der Bekanntmachung vom
19. Februar 2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 3384), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 24. Juli 2003
(BGBl. I S. 1526), wird wie folgt geändert:

1. Dem § 213 Abs. 2 werden folgende Sätze angefügt:

„Der nach Satz 1 bis 3 ermittelte Bundeszuschuss verrin-
gert sich um zwei Milliarden Euro (Minderungsbetrag).
Ausgangsbetrag für den nach Satz 1 bis 3 zu ändernden
Bundeszuschuss ist jeweils der zuletzt festgesetzte Bun-
deszuschuss ohne den Minderungsbetrag.“



Drucksache 15/1750 – 28 – Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode

E n t w u r f B e s c h l ü s s e  d e s  8 .  A u s s c h u s s e s

Artikel 14

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Die auf den Artikeln 7 und 10 beruhenden Teile der dort
geänderten Rechtsverordnungen können auf Grund der je-
weils einschlägigen Ermächtigungen durch Rechtsverord-
nung geändert werden.

Artikel 15

u n v e r ä n d e r t

Artikel 16

u n v e r ä n d e r t

2. In § 287e Abs. 2 Satz 1 werden nach den Wörtern „Bun-
deszuschüsse in der Bundesrepublik Deutschland ohne
das Beitrittsgebiet“ die Wörter „ohne den Minderungs-
betrag nach § 213 Abs. 2 Satz 4 eingefügt.

Artikel 16

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Die auf den Artikeln 4, 9 und 12 beruhenden Teile der
dort geänderten Rechtsverordnungen können auf Grund der
jeweils einschlägigen Ermächtigungen durch Rechtsverord-
nung geändert werden.

Artikel 17

Neufassung des Bundeserziehungsgeldgesetzes

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend kann den Wortlaut des Bundeserziehungsgeld-
gesetzes in der vom 1. Januar 2004 an geltenden Fassung im
Bundesgesetzblatt bekannt machen.

Artikel 18

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2004 in Kraft.
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